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Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Jugendhilfeausschuss Erster Beigeordneter 

Rainer Weichelt 

Entscheidung 26.05.2020 5 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Vorstellung der Falkennest Kita gGmbH als Kita-Träger in Gladbeck 

Übernahme der Trägerschaft der Kita-Neubauten Breukerstraße und Uhlandstraße durch 

den Träger Falkennest Kita gGmbH 

 

Begründung: 

 

Der Träger Falkennest Kita gGmbH gehört als eigenständige juristische Person, angeglie-

dert zum Verband SJD – Die Falken Unterbezirk Recklinghausen, und ist anerkannter Träger 

der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII (zuständige Kommune Recklinghausen, Beschluss 

des JHA vom 31.05.2016). 

 

Die Falkennest Kita gGmbH beabsichtigt in Gladbeck die Trägerschaft von zwei Kinderta-

geseinrichtungen (städtischer Kita-Neubau Breukerstraße und Uhlandstraße) zu überneh-

men und stellt diesbezüglich ihre Arbeit als Kita-Träger in den Städten Recklinghausen und 

Marl vor. 

 

Die Falkennest Kita gGmbH betreibt derzeit vier Einrichtungen in Recklinghausen und Marl, 

davon eine 4-Gruppen-Einrichtung und eine 3-Gruppen-Einrichtung seit über 30 Jahren 

(vormals im Trägerverein der Falkenfamilie Recklinghausen „Verein für Jugendheime“). Seit 

September und November 2019 jeweils eine 4-Gruppen-Einrichtung in Recklinghausen 

und in Marl. Im Jahr 2020 wird eine 6-Gruppen-Einrichtung in Herten-Westerholt dazu-

kommen. Alle Kitas betreuen Kinder im Alter von vier Monaten bis zum Schuleintritt. Insge-

samt zeichnen sich die Kinder aller bestehenden Einrichtungen durch eine Vielzahl an 

Sprachen, Kulturen, Konfessionen und Nationalitäten aus. 
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Die zwei langfristig bestehenden Einrichtungen sind sowohl Sprach- als auch plus-Kita und 

Familienzentrum NRW. Die Arbeit in allen Kitas ist selbstverständlich inklusiv. Für die diver-

sen Herausforderungen werden neben den regulären Fachkräften auch Fachkräfte der un-

terschiedlichsten Professionen (Sprachförderkräfte, Integrationskräfte, Heilerziehungspfle-

ger*innen etc.) eingesetzt.  

Die Falkennest Kita gGmbH ist ein nicht-konfessioneller Träger und legt viel Wert auf Parti-

zipation, Sprachförderung und Inklusion. 

 

Die KiBiz-Finanzierung ab dem 01.08.2020 sieht gem. § 36 Abs. 3 KiBiz eine Förderung von 

92,2 % bei einem Eigenanteil von 7,8 % vor. Für die Übernahme des Trägeranteils hat die 

Falkennest Kita gGmbH einen Antrag auf Übernahme des Eigenanteils im Rahmen der 

Sonderförderung gestellt. 

 

Frau Maike Stiel und Herr Markus Klein werden die Falkennest Kita gGmbH vorstellen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  
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Beschlussentwurf:  Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Trägerschaft für die Kita- 

Neubauten Breukerstraße und Uhlandstraße an die Falkennest Kita 

gGmbH zu vergeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

I.V. 

 

 
        Rainer Weichelt 

        Erster Beigeordneter 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


